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alle Schlinggewächse

Alles wird kurz gehackt

Die Pflegemeister-Mulchscheibe
An jedem Freischneidgerät (Motorsense) montier-
bar. Gewaltige Mehrleistung trotz schonender
Arbeitsweise. Einsatz des Kleinmulchers überall
möglich (kleinflächig, grossflächig, hügelig, in Jung-
wüchsen, Obstanlagen, an Strassenrändern usw.)
Selbst Dornen und Schlinggewächse werden kurz
gehackt, so dass sich auch die gefürchteten Mäuse
nicht mehr verstecken können vor den biologischen
Gegnern. Bei Bestellung bitte Durchmesser der Auf-
nahmebohrung des Gerätes angeben.
Jetzt auch mit geraden Messern für das Mähen von
Gras und allem, was nicht kurz gehackt werden soll.

P. + F. Füglistaler Spezialgeräte
Austrasse 30
5620 Bremgarten
Tel./Fax 056 633 23 67
Fax für Notfälle: 056 648 20 49

(oder im guten Fachhandel)

FÖRSTER

unterstützt Euren Verein

auch dadurch, dass Ihr

unsere Inserenten

bei den Einkäufen

berücksichtigt!

Besten Dank im voraus

Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen
Journal forestier suisse

Die Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen veröffentlicht in erster Linie Originalarbeiten
aus dem gesamten Gebiet der Forstwissenschaften, wissenschaftliche Mitteilungen, forstliche
Nachrichten, Referate und Buchbesprechungen. Sie dient ausserdem als Mitteilungsorgan des
Schweizerischen Forstvereins.

Manuskripte:

Sonderdrucke:

Vorbehalt von Rechten:

Sendungen sind erbeten an die Adresse der Redaktion. Die Veröf-
fentlichung erfolgt unter den in den redaktionellen Richtlinien
festgelegten Bedingungen. Diese sind bei der Redaktion erhältlich.
Beiträge, die 20 Druckseiten überschreiten, können in der Regel
nur aufgenommen werden, wenn ein Druckkostenbeitrag in Aus-
sieht steht.

Die Verfasser von Abhandlungen und Mitteilungen erhalten nach

Druckbeendigung 20 Nummern der Zeitschrift. Sonderdrucke
können gegen Verrechnung angefertigt werden. Die Bestellung er-
folgt anlässlich der Übersendung der Fahnenkorrekturen an die
Redaktion.

Die Übersetzung, der Nachdruck, die Vervielfältigung und die
Entnahme von Abbildungen und Tabellen sind auch bei auszugs-
weiser Verwertung der Beiträge nur mit der Bewilligung der Re-
daktion und des Autors sowie mit genauer Quellenangabe gestattet.

2


	...

